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l) Einleitunl!

Nach einem von kontroversen Diskussionen geprägten Gesetzgebungsverfahren ist

am 28. Juli 2001 das Gesetz zur Reform des Betriebsverfassungsgesetzes

(BetrVerf-ReformG) in Kraft getreten, welches das bisherige Betriebsverfassungs-

gesetz (BetrVG) aus dem Jahre 1972 ablöst. 1 Erklärtes Ziel der Novellierung ist es,

die betriebliche Mitbestimmung zu modernisieren und zukunftsfähig zu machen?

In der Tat war das bisherige BetrVG 1972, trotz der zwischenzeitlichen radikalen

Veränderungen in der Arbeits- und Wirtschaftswelt, über fast drei Jahrzehnte im

wesentlichen unverändert geblieben. Lediglich 1988 kam es zu einigen vorsichti-

gen Refonnen. So wurde unter anderem die Jugendvertretung zur Jugend- und

Auszubildendenvertretung erhoben, eine eigene Vertretung fiir die leitenden Ange-

stellten errichtet sowie der Minderheitenschutz verstärkt! Vorschläge der Gewerk-

schaften und der politischen Opposition fiir eine weitergehende und umfassende

Novellierung der betrieblichen Mitbestimmung wurden hingegen nicht aufgegrif-

fen. Auch die Rechtsprechung, die in dieser Zeit der relativen legislativen Untätig-

keit redlich bemüht war, die geänderten Rahmenbedingungen aufzunehmen und be-

triebsverfassungsrechtlich einzufangen,4 war in vielen Fällen nicht in der Lage,

Entwicklungslinien durch eine extensive oder restriktive Rechtsprechung nachzu-

zeichnen.j Demnach ließ sich kaum noch bestreiten, daß das BetrVG 1972 nicht

mehr den Anforderungen der Gegenwart entsprach und daß ein erheblicher Anpas-

sungsbedarf bestand.6

I Gemäß seinem Art. 14 Satz I ist das am 27. Juli 2001 im Bundesgesetzblatt verkündete BetrVerf-ReformO

(BGBI. I S. 18j2tf.) einen Tag später in Kraft getreten.
2 GesetzesbegrUndung, BT -Drucks. 14/5741, S. 25; vgl. zur Triebkraft des Oesetzesvorhabens auch Picker in

RdA 2001, S. 257 (260).
] Gesetz zur Bildung von Jugend- und Auszubildendenvertretungen in Betrieben v. 13.07.1988, BOBI I, S. 1034;

Gesetz zur Änderung des Betriebsverfassungsgesetzes, Ober SprecherausschUsse der leitenden Angestellten und
zur Sicherung der Montan-Mitbestimmung v. 20.12.1988, BOBlI, S. 2312; vgl. zusammenfassend zu den Ver-
Inderungen des BetrVO 1972 auch Riebie in ZIP 2001, S. 133 (133).
.Vgl. hierzu Buchner in NZA 2001, S. 633, (633f.).

I I Fischer in NZA 2000, S. 167 (168); Karch / Klebe in AiB 2000, S. 599 (599).

'Blanke / Rose in AiB 2000, S. 491 (492); Oimdt in Oesprächskreis Arbeit und Soziales Nr.82, 1998, S. 25
(32f.); Reichold in NZA 1999, S. 561 (569); Wassermann (Reformbedarf), S. 15; Wendeling-Schröder in AiB
2000, S. 328 (329); Wiedenfels in AuA 2000, S. 318 (318); einschränkend aber Buchner in NZA 200 I, S. 633

(633f.).

i 1
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Die jetzige Novellierung wurde umfassend durch die "Kommission Mitbestim-

mung" der Bertelsmann-Stiftung und der Hans-Böckler-Stiftung vorbereitet, der

namhafte Vertreter von Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden und der betriebli-

chen Praxis angehörten. In ihrem 1998 vorgelegten Bericht stellten diese dem Sy-

stem der betrieblichen Mitbestimmung durchweg ein gutes Zeugnis aus und formu-

lierten Empfehlungen fiir ihre zukünftige Gestaltung: Im Koalitionsvertrag der rot-

grünen Koalition vom 20. Oktober 1998 fand sich denn auch ein deutliches Be-

kenntnis zur Mitbestimmung und zu einer grundlegenden Novellierung des BetrVG

1972.8 Ebenfalls 1998 hat der DGB einen umfassenden Reformvorschlag zur Be-

triebsverfassung vorgelegt,9 gefolgt von einem Reformvorschlag der DAG im Jahre

1999.10 In dieselbe Richtung zielten mehrere Publikationen der Friedrich-Ebert-

Stiftung.11 Darüber hinaus haben zahlreiche Stellungnahmen und Vorschläge aus

dem wissenschaftlichen Schrifttum, vor allem als Reaktion auf den Vorschlag des

DGB, die Diskussion begleitet und angereichert. 12

Im Dezember 2000 erschien nach mehrmaliger Ankündigung der Referen-

tenentwurf zur Reform des BetrVG des Bundesarbeitsministeriums.13 Heftige Kri-

tik vor allem aus dem Bundeswirtschaftsministerium fiihrte dazu, daß der am 14.

Februar 2001 beschlossene Regierungsentwurf hierzu in mehreren Punkten Verän-

derungen enthielt.14 Buchstäblich in letzter Minute wurde der Regierungsentwurf

auf grund der Beschlußempfehlung und des Berichts des Ausschusses fiir Arbeit

7 Kommission Mitbestimmung (Bericht), S. 113ff..

.Autbruch und Erneuerung -Deutschlands Weg ins 21. Jahrhundert, Koalitionsvereinbarung zwischen der
Sozialdemokratischen Partei Deutschlands und Bündnis 90/Die Grünen, Bonn, 20. Oktober 1998, unter I, Nr.8.
Die Vereinbarung ist teilweise abgedruckt in ArbuR 1998, S. 476ff..
.DGB (Hrsg.), Novellierungsvorschläge des DGB zum Betriebsverfassungsgesetz 1972,1998.
10 DAG (Hrsg.), DAG-Vorschlag zur Novellierung des BetrVG, 1999.
11 Gesprächskreis Arbeit und Soziales Nr.71, Mitbestimmung in Klein- und Mittelbetrieben (Hrsg.: Friedrich-

Ebert-Stiftung), 1996; Gesprächskreis Arbeit und Soziales Nr .82, Mitbestimmung und Beteiligung: Modernisie-
rungsbremse oder Innovationsressource? (Hrsg.: Friedrich-Ebert-Stiftung), 1998; Gesprächskreis Arbeit und
Soziales Nr.88, New Deal im Arbeitsrecht? (Hrsg.: Friedrich-Ebert-Stiftung), 1999; Wassermann, Reformbedarf
des Betriebsverfassungsgesetzes (Hrsg.: Friedrich-Ebert-Stiftung), 2000.
12 Umfassend zur Vorgeschichte der Reform Konzen in RdA 2001, S. 76 (77f.).
13 Dieser wurde den anderen Ministerien zur Abstimmung des Regierungsentwurfes (§§ 15,28 GO BReg)

Ubermittelt und ist in diesem Zusammenhang bekannt geworden.
14 Vgl. BT -Drucks. 14/5741; Insgesamt hatte der Bundeswirtschaftsminister Veränderungen in 26 Punkten ver-

langt, ein Kompromiß wurde erst am Vorabend des Kabinettsbeschlusses erzielt, vgl. hierzu MOIler (Statement),
vgl. auch die Kritik am Gesetzgebungsmanagement bei Däubler in WSI Mitteilungen 2001, S. 63 (64).
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-und Sozialordnungl5 nochmals abgeändert, bevor dann am 22. Juni 2001 der Bun-

r destag mit den Stimmen der rot-grünen Koalition sowie der PDS das Gesetz zur

-Reform des Betriebsverfassungsgesetzes verabschiedete.16 Die Zustimmung des

-Bundesrates erfolgte am 13. Juli 2001.

-Insgesamt läßt sich der Debatte zur Reform des Betriebsverfassungsrechts als

;- Grundtenor entnehmen, daß das System der betrieblichen Mitbestimmung als we-

-sentliche Grundlage unserer Wirtschafts- und Sozialordung im gesamten politi-:1 

schen und gesellschaftlichen Leben im Grunde unangefochten ist und sich bewährt

:- hat.17 Durch eine 1999 veröffentlichte Studie des Instituts der deutschen Wirtschafte 

wird die hohe Akzeptanz der betrieblichen Mitbestimmung eindrucksvoll doku-

;- mentiert. Hiernach bewerteten bei einer Befragung 76 Prozent der Arbeitgeber die

s Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat als gut oder sehr gut, 70 Prozent der Betriebs-

,s ratsmitglieder teilten diese Auffassung. 83 Prozent der Arbeitgeber maßen ihrem

Betriebsrat eine hohe oder sehr hohe Bedeutung fUr die Firma bei.t8

1- Im Einzelnen dient die Mitwirkung und Mitbestimmung der Interessenvertretung

l- der Arbeitnehmer in Betrieben und Unternehmen neben dem Persönlichkeitsschutz~. 

des Arbeitnehmers im wesentlichen dem Ausgleich seiner strukturellen Unterle-

1- geilheit gegenüber dem Arbeitgeber, welche aus der Unvollständigkeit des Arbeits-cf 

vertrages resultiert und sich rechtlich im Weisungsrecht des Arbeitgebers aus-

it drückt. 19 Darüberhinaus sichert eine funktionierende Mitbestimmung in Form einer

partnerschaftlichen und vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber

und Betriebsrat den sozialen Frieden in den Betrieben und Unternehmen?O So er-

höht die Transparenz von wirtschaftlichen, technischen und sozialen Zusammen-

" Vgl. die Beschlußempfehlung und den Bericht des Ausschusses ftlr Arbeit und Sozial ordnung vom

20.06.2001, BT-Drucks. 14/6352.
16Ygl. zu den Änderungen in letzter Minute den Überblick bei Nielebock in AiB 2001, S. 441 (44Iff.).
17 Hanau in Mitbestimmung 6+7/1999, S. 21 (21); Heither in Jahrbuch des Arbeitsrechts, Bd. 36, 1999, S. 37

f (37); Kissel (Standortfaktor), S. 268; Picker in Rd~ 200 I, S. 257 (264); Richardi / Annuß i~ OB 200 I, S. 41 .
(41); Riester in AuA 1999, S. 541 (542); Strehmelln AuA 2000, S. 213 (214); so ausdrOckllch auch CDU (DIs-
kussionspapier), S. 84.
11 Ygl. Niedenhoff(Praxis), S. 63f..

I'Blanke / Rose in AiB 2000, S. 491 (494f.); Schaub (Arbeitsrechts-Handbuch) § 210 Rn.lf.; Windbichler in FS
ftlrZöllner, 1998,S. 999 (1002ff.).
!O Daubler in AiB 2001, S. 313 (314); Kommission Mitbestimmung (Bericht), S. 8; Thelen / Turner in Mitbe-

stimmung 6/1998, S. 53 (56).
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pängen und die Beteiligung qer Arbeitnehmervertretijng an betrieb~ichen Maßnah-

men die AJczeptanz hierfiir it1nerhalb der Belegschaft und deren Bereitschaft, a4ch

nachteiligc Entscheidungen lT1itzutragen.2\ Dcr Arbeitgeber wiedef4m muß sich ar-

gumentativ mit ~en Bedenken der Betroffenen auseinandersetzen, was die Richtig-

keitsgewäbr der beschlossenen Maßnahmen steigert und qie Produktivität des Un-

ternehmens erhöPt.22 Hinzu kommt, daß die gesetzliche Mitbestimmung kostspieli-

~e Einzelregelungen durch generelle Regeln ersetzt ~d somit Verpandl4ngs- und

Transaktionsko&ten am Arbeitsplatlo reduziert.23 Im Ergebnis läßt sich daher

festhalten, daß ein richtig angewendetes, funktionierendes System der betrieblichen

Mitbestimmung die Produktivität und Wettbewerbs fähigkeit von UntemehlIjen

steigert und hierdurch einen Vorteil filr den Standort Deutschland bildet.24

Vor dieiem Ifintergrund isf der WunscQ nach einem modemeq, den Anforde~n-

gen des 21. Jahrhunderts gewachsenen Betriepsverfassungsrecht nahezu einhellig.

fst mithin die Zielsetzung des nunmei1f in Kraft getreteqep neuen BetrVG aner-

kannt, so pildet diese~ Ziel doch zugleich auch seine Meßlatte. Die Reform muß

sich daran messcn lassen, ob und inwieweit die getroffenen Neuregelungen tatsäch-

lich dem selbstgestellten Anspruch genügen und modern sind oder inwieweit ledig-

lich traditionellen Vorstellungen mit dem Etikett modem Vorschub geleistet wirq:5

Die vorliegende Arbeit wird dieser Frage auf den Grund gehen. Hierbei orien-

tiert sich qer Aufbau weitgehend an den in der Gesetzesbegründung formulierten,

thematisch aufgegliederten Einzelzielen.26 In einem ersten Schritt wird hierzu je-

weils die pisherige Rechtslage des BetrVG 1972 analysiert und ein etw&iger Re-

fonnbedarf aufgezeigt. In eipem zweiten Schritt werden biemach die in der Re-

formdisku~sion gemachten Vorschläge erläutert und gegenübergestellt. Schließlich

erfolgt in einem dritten Schritt eine detaillierte und kritische Darstellung der neuen

11 Heilher in Jllhrbuc~des Arbeitsrechts, Bd. 36,1999, S. 37 (37); Leminsky in Gesprächskreis Arbeit und

Soziales Nr.82, 1998, S. 35 (46).
n Kommission Mitbestimmung (BerichI), S. 64; Niedenhoff(Praxis), S. 24.
n Kreutz in NZA 200], S. 472 (477); vgl. auch die GesetzesbegrUl]dung, BT-Drucks. 1415741, S. 32.
.4 Heither in Jahrbuch des Arbeitsrechts, Bd. 36,1999, S. 37 (37); Streeck in Mitbestimmung 6/1998, S. 15 (17);

Thelen I Turner in Mitbestimmung 6/] 998, S. 53 (56).
l' Hanau in R4A 2001, S. 65 (65); Picker in RdA 2001, S. 257 (260).
16 Vgl. GesetzesbegrUndung, BT-Druck,. ]4/5741, S. 25ff..
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